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Zitat

Ich bilde mir ein, irgendwo ist dieses Thema schon mal behandelt worden, aber ich
finde es nicht - bitte nicht schlagen!

Habt ihr Erfahrungen damit, bei der Bezirksregierung Rechnungen einzureichen, bevor
die Private Versicherung sie bezahlt hat? (Sonst dauert das ja immer so lang, bis man
das Geld zurück hat)

Das eine ist doch völlig unabhängig vom anderen. Ohne diesen von Dir beschriebenen Modus
bekämst Du im günstigsten Falle ja auch keine Beitragsrückerstattung...
Wann Du was einreichst, ist völlig egal - solange Du genug Geld hast, das alles vorzustrecken.
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